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1. Zweck 
  
Roche stellt sicher, dass alle im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens 
erstellten oder erhaltenen Records  gemäss den geltenden behördlichen und anderen 
rechtlichen Verpflichtungen gehandhabt werden. Die Direktive1 legt die konzernweiten 
Standards und Verantwortlichkeiten für die Erstellung, Verwaltung und Vernichtung aller 
Records bei Roche unabhängig von deren Format fest. Diese Direktive soll sicherstellen, 
dass Roche die Vorschriften des internen Verhaltenskodexes, alle behördlichen und 
rechtlichen Anforderungen bezüglich der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie der 
Verfügbarkeit von geschäftsrelevanten Informationen erfüllt und im Bereich Records 
Management (RM) einen einheitlichen weltweiten Ansatz verfolgt. 
 

2. Geltungsbereich 
  
Diese Direktive gilt für alle Mitarbeitenden und Auftragnehmer (für die Zwecke dieser 
Direktive gesamthaft als «Mitarbeitende» bezeichnet) aller zu Roche gehörenden 
juristischen Personen, globalen Funktionen und Geschäftseinheiten. Wo Dritte Roche-
Records verwalten, muss der für die Beziehung zu diesem Dritten verantwortliche Roche 
Mitarbeitende sicherstellen, dass der Umgang mit den Roche Records gemäss dieser 
Direktive erfolgt.  
 
Die Anforderungen und Verantwortlichkeiten werden in entsprechenden Standards näher 
beschrieben. Ist sich ein Mitarbeitender bezüglich der Auslegung dieser Direktive unsicher, 
sollte sich dieser an seinen Records Management Coordinator oder das Corporate Records 
Management (COREMAP) Team wenden. 
 

3. Allgemeine Anforderungen  
 

Alle Roche-Mitarbeitenden, die Records irgendeiner Art erstellen, erhalten oder führen, 
müssen sicherstellen, dass sie diese Direktive sowie alle weiteren gültigen Records 
Management Vefahrensvorschriften verstehen und einhalten. Alle Roche-Mitarbeitenden 
sind persönlich dafür verantwortlich, einen dieser Direktive entsprechenden Umgang mit den 
sich von der Erstellung oder dem Empfang bis zur Beseitigung unter ihrer Kontrolle 
befindlichen Records sicherzustellen.  

Es sind folgende allgemeine Bedingungen zu erfüllen:  

 

                                                
1 Die Definitionen der in dieser Direktive enthaltenen Begriffe befinden sich im „COREMAP Glossary 
of Records Management Terms“. Die definierten Begriffe erscheinen alle mit grossen 
Anfangsbuchstaben. 
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3.1. Verantwortlichkeiten  
Roche ist (unter Einhaltung von Rechten Dritter) ausschliessliche Eigentümerin aller im Zuge 
der Geschäftstätigkeit erstellten, erhaltenen und geführten Records. Records von Roche 
gehören nicht den einzelnen Mitarbeitenden von Roche.  

 

Für alle Records und/oder Record Collections muss es einen zuständigen Verantwortlichen 
bei Roche geben, der Wissen zu den entsprechenden Records hat  und Verantwortung 
dafür übernimmt, dass der Umgang mit diesen Records gemäss der vorliegenden Direktive 
und den geltenden Records Management Verfahrensvorschriften erfolgt. Dieser 
Mitarbeitende ist als derjenige, der die Records zuerst erhält oder erstellt, als Record Owner 
entsprechend persönlich für diese verantwortlich. Im Laufe des Lebenszyklus von Records 
kann der Record Owner aus geschäftlichen Gründen oder aufgrund von persönlichen 
und/oder organisatorischen Veränderungen wechseln. Das Management ist dafür 
verantwortlich, die Verantwortlichkeit für Records formell zwischen Einzelpersonen und/oder 
Funktionen zu übertragen. 

 

3.2. Vertraulichkeit und eingeschränkter Zugang  
Die Mitarbeitenden von Roche müssen die Vertraulichkeit geschützter und sensibler 
Unternehmensinformationen gemäss Konzerndirektive K 19 sowie von unter die 
Datenschutzvorschriften fallenden personenbezogenen Daten gewährleisten. Der interne 
Zugriff auf Records ist auf diejenigen Personen beschränkt, die gemäss 
Geschäftsanforderungen Zugriff auf diese Records benötigen. Einige Funktionen bei Roche 
wie Legal, Tax, Audit und Compliance benötigen evntuell Zugriff auf alle Records und 
müssen alle vor Ort geltenden Regeln und Verfahren bezüglich Zugriffsberechtigung 
befolgen. Um die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewähren, richten sich einige 
Funktionen allenfalls nach einer abgestimmten Sicherheitsklassifizierung für bestimmte 
Official Records. 

Der Zugriff Dritter auf Records von Roche ist auf den geschäftlich notwendigen Zugriff zu 
beschränken und im Rahmen einer entsprechenden Geheimhaltungsvereinbarung oder 
eines anderen Vertrages, der die Verpflichtungen des jeweiligen Dritten in Bezug auf die 
Vertraulichkeit, den Umgang mit, die Aufbewahrung und die Vernichtung von 
RocheInformationen festlegt, zu regeln und zu schützen. 

 

4. Records-Typen  

4.1. Official Records 
Official Records sind in der Group Records Classification aufgeführt und werden nach 
Recordserien und Aufbewahrungsgruppe gruppiert. Sie gehören Roche und müssen 
unabhängig von der Verfügbarkeit des ursprünglichen Erstellers zugänglich sein.  
Um die Aufbewahrungsanforderungen zu vereinheitlichen, ordnet Roche Official Records in 
zwei Hauptgruppen ein:  

– für geschäftliche Zwecke  
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– für behördliche Zwecke und für die langfristige Aufbewahrung (inklusive derjenigen 
Recods von globaler Bedeutung). 

 

4.2. Convenience Records 
Convenience Records dürfen jeweils nur so lange aufbewahrt werden, wie sie genutzt 
werden, wobei eine maximale Aufbewahrungsdauer von drei Jahren nach der letzten 
Änderung gilt. Alle Mitarbeitenden müssen die Anzahl der von ihnen verwalteten 
Convenience Records so klein wie möglich halten, unabhängig davon, ob es sich um 
elektronische Records, Records auf Papier oder auf einem anderen Medium handelt. 
Insbesondere sind nur so wenige Kopien von Convenience Records anzufertigen und 
aufzubewahren, wie für einen effizienten Geschäftsbetrieb notwendig. Convenience 
Records, die einer gesetzlichen Löschsperre  («Legal Hold») unterliegen, dürfen nicht 
vernichtet oder verändert werden. Üblicherweise wendet Roche für die Speicherorte 
elektronischer Convenience Records nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatische 
Löschregeln an. 
 

4.3. Transient Records 
Transient Records sind Records von kurzer Lebensdauer und sollten nicht länger 
aufbewahrt werden als in der „Transient Records Retention List“ von Roche empfohlen. 
Üblicherweise wendet Roche für die Speicherorte, an denen solche vorübergehenden 
Records erstellt werden und wo dies technisch möglich ist, automatische Löschregeln an.  
 

4.4. E-Mails 
E-Mails sind regelmässig durchzusehen und gemäss den in dieser Direktive enthaltenen 
Grundsätzen sowie der globalen E-Mail-Direktive von Roche oder allenfalls den lokalen 
Vorschriften, durch die die Direktive umgesetzt wird, zu löschen. Das E-Mail-System von 
Roche dient vornehmlich der Kommunikation und nicht der Aufbewahrung von Dokumenten. 
Somit gelten für die Mailboxen automatische Löschregeln. Dort, wo Official Records erstellt 
oder als E-Mail empfangen werden, sind diese entsprechend zu identifizieren und an einen 
geeigneten Ablageort zu überführen. 
 

5. Erstellen , Verwalten und Vernichten von Records bei Roche 

5.1. Erstellen von Records 
Beim Erstellen von Records müssen deren Inhalt, Art und Verbreitung sorgfältig bedacht 
werden, da sie im Laufe ihres Lebenszyklus eine grössere Bedeutung erlangen könnten als 
ursprünglich geplant. Insbesondere muss, wer Records erstellt: 
 

· entscheiden, ob es notwendig ist, diese zu erstellen, und bereit sein, den 
entsprechenden Record als Record Owner zu verwalten. 
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· gesetzeswidrige Inhalte vermeiden (einschliesslich Inhalten, die gegen Steuer-, 
Wettbewerbs- und Anti-Diskriminierungsgesetze verstossen). 

· irreführende und zweideutige Formulierungen sowie unangemessene 
Übertreibungen und Beschreibungen vermeiden. 

· sorgfältig prüfen, ob die entsprechenden Records unterzeichnet werden müssen, 
weshalb diese zu unterzeichnen sind und ob sie mittels genehmigter elektronischer 
Hilfsmittel unterzeichnet werden können. 

· sicherstellen, dass zur Aufbewahrung der Official Records ein angemessenes 
System mit Versionskontrolle genutzt wird. Ein solches System ist zu dokumentieren 
(z. B. in einer Richtlinie oder einer Verfahrensvorschrift) und muss klar zwischen 
Entwürfen und endgültigen Versionen der jeweiligen Records unterscheiden. Zudem 
muss es ermöglichen, unterschiedliche Versionen desselben Dokuments (Entwurf 
und endgültige Version) voneinander zu unterscheiden. 

· die Records nur verbreiten wenn nötig, unnötige Kopien vermeiden und die 
Vertraulichkeit sensibler und/oder persönlicher Informationen wahren. 

 

5.2. Aufbewahrung von Records 
Official Records müssen so aufbewahrt werden, dass die Zuverlässigkeit, Authentizität, 
Nutzbarkeit, Unversehrtheit und Vertraulichkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg 
gewährleistet ist. Es muss immer bedacht werden, ob diese Vorgaben langfristig besser 
durch die lAufbewahrung als physischer oder elektronischer Recordgewährleistet werden 
kann. Official Records, die nicht länger für betriebliche Zwecke benötigt werden, aber 
gemäss den lokalen Aufbewahrungsrichtlinien weiter aufbewahrt werden müssen, sind in ein 
physisches oder elektronisches Archivzu überführen. Archive für Global Impact Records sind 
von einem ausgebildeten Archivar zu führen oder an einen externen 
Archivierungsdienstleister auszulagern, der die Standards von Roche erfüllt2. 
 
Mitarbeitende von Roche, die externe Archive (einschliesslich elektronischer Archive) 
führen, müssen sicherstellen, dass diese den entsprechenden Standards und Verfahren für 
die jeweilige Art der aufbewahrten Records entsprechen. 

· Elektronische Records und Aufbewahrung elektronischer Records 
Elektronische Records sind im Einklang mit den Anforderungen des Roche  
„Standard for the Management and Retention of Electronic Records“  zu verwalten. 
Werden in einem elektronischen System Official Records aufbewahrt, so muss der 
Record Owner sicherstellen, dass das entsprechende System dafür geeignet ist, und 
insbesondere, dass das System die Anforderungen betreffend Eingabe, 
Zugriffskontrolle, Backups, Verwaltung von Metadaten sowie die Abfrage und 
Löschung zur Verfügung stellt. Dies ist, wenn nötig, mit dem IT System Solution 
Owner abzuklären. Der Record Owner muss die Unversehrtheit und Nutzbarkeit der 
Daten regelmässig prüfen. 
 

                                                
2  
Roche „Standard for the Management and Retention of Electronic Records “ 
Roche „Standard for the Management and Retention of Physical Records“ 
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Statt handschriftlich unterzeichneter Original Records können akurate und echte 
digitale Kopien von Papier Records aufbewahrt werden. Sofern dies nicht durch 
örtliche Gesetze ausdrücklich verboten ist (siehe Positionspapier „Destruction of 
Original Paper Records“), dürfen die entsprechenden handschriftlich unterzeichneten 
Records vernichtet werden. Falls beide Versionen vorhanden sind, gilt der Papier 
Record (mit handschriftlicher Unterschrift oder Stempel) als der Official Record. Alle 
anderen Exemplare sind als Convenience Records zu behandeln und, wenn sie 
geschäftlich nicht länger benötigt werden, zu vernichten, sofern sie nicht einer 
Löschsperre unterliegen. 
 

Existieren mehrere Exemplare von elektronischen Records, hat der Record/ Daten 
Owner zu entscheiden, welcher als Official Record anzusehen ist. Im Falle von 
Records mit digitaler Signatur gilt das Exemplar das gesicherte Unterschriftsangaben 
enthält als Official Record. 

 
· Physische Records und Aufbewahrung physischer Records 

Wenn Official Records in einem physischen Archiv aufbewahrt werden, müssen 
Records Management Coordinator und Record Owner sicherstellen, dass dieses für 
den jeweiligen Typdes Records geeignet ist und dies nötigenfalls mit dem Archivar 
und dem Leiter des Archivs abstimmen. Der Record Owner muss sicherstellen, dass 
Zugriffskontrollen, Metadaten, Rückgriff und Vorrichtungen zur Vernichtung in 
geeignetem Masse zur Verfügung stehen. Global Impact Records sind gemäss den 
im “Standard for the Management and Retention of Physical Records” bei Roche 
beschriebenen Anforderungen aufzubewahren. 

 

5.3. Aufbewahrungspläne (Retention Schedules) 
Official Records müssen gemäss den lokalen, nationalen und internationalen Gesetzen und 
Vorschriften zur Aufbewahrung von Records sowie entsprechend den am Standort 
geltenden und globalen Geschäftserfordernissen aufbewahrt werden. Roche verfügt über 
eine Group Records Classification, nach der Official Records identifiziert werden. 
Ländergesellschaften nutzen die Group Records Classification als Referenz für die 
Erstellung verbindlicher lokaler Aufbewahrungspläne. Der lokale Aufbewahrungsplan kann 
als Erweiterung von lokalen Records Inventaren an den Standorten erstellt werden. 
Bei Records von potenziell globaler Bedeutung (Global Impact Records, gemäss 
Klassifizierungsschema für Records) sind die Mindestaufbewahrungsfristen weltweit 
bindend. Für Records, die für das lokale Geschäft oder aufgrund rechtlicher Vorschriften vor 
Ort aufbewahrt werden müssen (Local Impact Records, gemäss Klassifizierungsschema für 
Records), gilt die Mindestaufbewahrungsfrist nur als Empfehlung. Die in lokalen 
Archivierungsplänen festgelegten Aufbewahrungsfristen müssen den geschäftlichen sowie 
rechtlichen und behördlichen Anforderungen vor Ort entsprechen.  
 
Records werden in Record Series eingeteilt. Jede Record Series besitzt eine 
Aufbewahrungsfrist und einen Ereigniszeitpunkt (Trigger Event) zu dem die Laufzeit der Frist 
beginnt.. Um die Handhabung von Aufbewahrung und Vernichtung zu vereinfachen, werden 
Record Series in Retention Groups eingeteilt, da die Verwaltung von Records Series in 
vielen Fällen nicht praktikabel ist. Dort, wo Records in Retention Groups eingeteilt sind, 
werden diese typischerweise im Ganzen behandelt, in entsprechende Systeme überführt 
und/oder später im Ganzen unter Einhaltung der für die jeweilige Retention Group geltenden 
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Aufbewahrungsfrist entweder auf Grundlage des Einstelldatums in das System/Archiv oder 
auf Grundlage des Datums, an dem die Records der entsprechenden Retention Group 
erstellt wurde(je nach Praktikabilität), vernichtet. Daher kann es vorkommen, dass bei der 
Verwaltung von Records in Retention Groups die Aufbewahrungsfrist die der jeweiligen 
Record Series überschreitet.  
 
Die Group Records Classification wird alle zwei Jahre durch COREMAP geprüft. Kommt es 
dabei zu Änderungen von Aufbewahrungsfristen, so wird geprüft, ob die jeweilige Änderung 
in die lokalen Archivierungspläne übertragen werden muss. Rückwirkende Änderungen von 
Aufbewahrungsfristen sind nicht möglich. 
 

5.4. Vernichten von Records 
Official Records sind gemäss dem geltenden Aufbewahrungszeitplan zu vernichten. 
Convenience Records sind zu vernichten, wenn diese nicht mehr benötigt werden, jedoch 
spätestens drei Jahre nach dem Datum der letzten Änderung. Bestimmte Records (z. B. 
Records, die personenbezogene Daten (PII) enthalten), sind sofort nach ihrer 
zweckgemässen Nutzung zu vernichten. Routinemässige Vernichtungen sind nicht 
durchzuführen, wenn gesetzliche Löschsperren (Law Hold) gelten oder es sich um Records 
handelt, die für das Historische Firmenarchiv benötigt werden.  
 
Mit Ausnahme von Global Impact Records ist für die Vernichtung von Records nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist im Allgemeinen keine besondere Bewilligung nötig, wenn 
sichergestellt ist, dass keine gesetzliche Löschsperre gilt. Elektronische Records können 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist automatisch gelöscht werden, wenn keine gesetzliche 
Löschsperre gilt. Bei Global Impact Records ist vor der Vernichtung eine Genehmigung 
einzuholen und diese zu dokumentieren. 
 
Die Vernichtung hat entweder an einem Roche-Standort oder extern auf sichere Weise und 
abgestimmt auf die jeweilige Vertraulichkeitsstufe der Records zu erfolgen. Die Vernichtung 
von Global Impact Records bedarf eines Nachweises, zum Beispiel eines ausgefüllten 
Vernichtungsprotokolls. Die Standorte/Abteilungen sollten mindestens einmal pro Jahr einen 
«Aufräumtag» durchführen, um sicherzustellen, dass für die Vernichtung von Records 
ausreichend Zeit und Ressourcen zur Verfügung stehen. 
 
Bei Official Records mit mehreren, unterschiedlichen Aufbewahrungsfristen die 
systembedingt zusammenhängen, z. B. innerhalb von Datenbankanwendungen, gilt die 
längste im System relevante Aufbewahrungsfrist, sofern kein entsprechender Prozess 
existiert, um diejenigen Records mit kürzerer Aufbewahrungsfrist zu separieren und sie 
getrennt zu vernichten.  
Dies gilt auch generell wenn das System nur beschränkte Möglichkeiten zur regelkonformen 
Vernichtung von Records bietet. In diesen Fällen findet die Vernichtung von Records in 
regelmässigen Zeitabständen statt (z. B. für Business Records 10 Jahre nach 
Veröffentlichung), bzw. bei der Dekomissioning des Systems oder dann, wenn durch ein 
System Update eine effiziente und vertrauenswürdige Vernichtung von Records ermöglicht 
wird. Ausserhalb dieser Systeme aufbewahrte Records in elektronischer oder Papierform, 
die aber zu den entsprechenden systeminternen Records gehören, sind jedoch gemäss dem 
Aufbewahrungszeitplan zu beseitigen.  
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6. Besondere Kontrollsituationen 

6.1. Gesetzliche Löschsperren (Law Hold) 
Eine gesetzliche Löschsperre (auch Beweissicherung genannt) bedeutet, dass die 
Vernichtung sämtlicher Records im Zusammenhang mit dem Gegenstand eines laufenden 
oder erwarteten Gerichtsverfahrens oder Rechtsstreits, einer laufenden oder erwarteten 
Untersuchung und/oder eines laufenden oder erwarteten Audits, gestoppt werden muss. 
Löschsperren werden vom Legal Department ausgesprochen. In diesem Fall sind alle 
Records, egal, ob es sich dabei um Official Records, Convenience Records, aktive oder 
inaktive Records handelt und ob diese elektronisch oder in Papierform vorliegen, weiter 
aufzubewahren, auch wenn diese gemäss dem geltenden Aufbewahrungsplan bereits 
vernichtet  werden könnten. Die Rechtsabteilung entscheidet, wann eine Löschsperre nötig 
ist, und informiert die betroffenen Mitarbeitenden. Sollten Fragen auftauchen, ob für 
bestimmte Records eine Löschsperre gilt, hat der Mitarbeitende unverzüglich die 
Rechtsabteilung zu kontaktieren, bevor er entsprechende Records vernichtet. 
 
Die betroffenen Mitarbeitenden müssen unverzüglich: 
 

· alle potenziell relevanten Records jeglicher Art, einschliesslich Convenience Records 
und handgeschriebener Notizen, bestimmen und Massnahmen zu deren Sicherung 
ergreifen 

· sicherstellen, dass entsprechende Records nicht beseitigt werden, solange die 
Löschsperre nicht aufgehoben wurde. 

 
Die Rechtsabteilung hebt die Löschsperre auf, wenn diese nicht mehr nötig ist, und 
informiert alle betroffenen Mitarbeitenden. Danach gelten wieder die normalen 
Aufbewahrungs- und Vernichtungsvorschriften. 

6.2. Historisches Archiv 
Das Historische Archiv von Roche umfasst Objekte und Records, die für den Roche-
Konzern von historischer Bedeutung sind. Alle Records (und anderen Objekte), die als 
historisch wertvoll eingestuft werden, sollten nach Ablauf ihrer Aufbewahrungsfrist nicht 
vernichtet bzw. gelöscht, sondern dem Historischen Archiv von Roche oder gegebenenfalls 
einer lokalen, historischen Sammlung zur Begutachtung bereitgestellt werden. 
 

6.3. Einlizenzierung, Auslizenzierung, Veräusserungen und Übernahmen 
Werden Records von externen Quellen in die Roche Gruppe eingebracht, wie beispielsweise 
bei der Übernahme eines Produkts, eines Unternehmens oder einer Technologie oder im 
Rahmen eines Lizenzvertrags, so sind die zu übernehmenden Records im Due-Diligence-
Prozess entsprechend zu beurteilen. Das Übernahmeteam nimmt in Absprache mit 
COREMAP eine Beurteilung und Risikobewertung der in das Unternehmen eingebrachten  
Records vor und es wird entschieden, welche Records aufzubewahren sind, wo und wie dies 
zu geschehen hat und wie diese zu klassifizieren sind. 
 
Im Falle der Schliessung eines Standorts oder einer Abteilung, der Veräusserung von 
Beteiligungen oder einer Auslizenzierung ist die Bereitstellung der betreffenden Records 
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durch das verantwortliche Geschäftsteam zu prüfen. Für diejenigen Records, die im 
Unternehmen verbleiben, muss die künftige Verantwortlichkeit sichergestellt werden. Kann 
nicht festgestellt werden, bei wem die Verantwortlichkeit liegt, ist das COREMAP-Team zu 
kontaktieren. 

6.4. Audit 
Abteilungen oder Standorte können bezüglich der Einhaltung dieser Direktive vom 
COREMAP-Team auditiert werden. Ausserdem sind standardmässige Überprüfungen 
hinsichtlich der RM-Compliance Teil der regelmässig vom Group Audit and Risk Advisory 
Team durchgeführten Audits.  
 

7. Rollen und Verantwortlichkeiten 

7.1. Corporate Records Management (COREMAP) Team 
Das COREMAP Team führt das Corporate Records Management Program entsprechend 
dieser Direktive. Das Records Management Program umfasst unter anderem: 

· die Erarbeitung und Führung eines Government Rahmens mit folgenden 
Bestandteilen: 

o Vorschriften in Form einer Records-Management-Direktive 
o Klassifizierungsschema für Records auf Funktions- und Tätigkeitsbasis, in 

Einklang mit den Grundsätzen von ISO-15489-13 
o Standards  für physische und elektronische Records 
o weitere benötigte Positionspapiere, Anweisungen und Erläuterungen im 

Bereich Records Management und Information Governance 
· Verbreitung der Inhalte des Governance-Rahmens im gesamten RocheKonzern 
· Koordination und Schulung der Records Management Coordinators mit Governance- 

und betrieblichen Verantwortlichkeiten in ihren jeweiligen Einheiten  
· Sensibilisierung aller Mitarbeitenden für die Erfordernisse und Pflichten im 

Zusammenhang mit Records Management und Information Governance 
· Überwachung der Aufbewahrungsorte wichtiger Records, einschliesslich 

Überwachung der unternehmensweiten Systeme zum langfristigen Records 
Management, durch übergeordnete Stellen 

· Überwachung der Einhaltung aller Anforderungen des Records Managements, 
Überprüfung und Überarbeitung von Richtlinien und Vorschriften sowie Schulungen 
abhängig von den Ergebnissen einzelner Überprüfungen. 

 
Zudem hat das COREMAP-Team: 
 

· Ausnahmen bezüglich der Verfahren zur Aufbewahrung und Vernichtung von 
Records zu prüfen und zu genehmigen 

· IT-Verantwortliche und Solution Owners bezüglich RM, der Bestimmung und 
Verwaltung von IT-Systemen und Tools für Records Management und Archivierung 
zu beraten 

                                                
3 ISO-15489-1: Information und Dokumentation – Records Management 
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· externe Anbieter von Archivierungs- und Information-Governance-Dienstleistungen 
auszuwählen 

· die Aufnahme von Records in globale, elektronische 
Aufbewahrungssysteme/elektronische Archive zu bewilligen 

· Verantwortung für Official Records zu übernehmen, die weiter aufbewahrt werden 
müssen, für die aber kein Records Owner bestimmt werden kann. 

 

7.2. Funktions-/Standortleiter 
Funktions-/Standortleiter sind für den Schutz und die Verfügbarkeit der Vital Records in ihren 
jeweiligen Bereichen sowie für die Einhaltung dieser Direktive verantwortlich. Dafür setzen 
sie gemäss dieser Direktive lokale RM-Verfahren um und ernennen Records Management 
Coordinators (RMC) für ihre jeweiligen Funktionen/Standorte. Die Funktions-/Standortleiter 
sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die RMCs entsprechend geschult und 
bezüglich der Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeiten beurteilt werden. 
 
Gemeinsam mit den RMCs der Funktionen bzw. Standorte müssen die Funktions- bzw. 
Standortleiter sicherstellen, dass die Mitarbeitenden über die globalen und lokalen RM-
Verfahren einschliesslich gesetztlicher Löschsperren informiert und zum Thema geschult 
sind und diese globalen und lokalen RM-Verfahren einhalten. Die Funktions- bzw. 
Standortleiter müssen gute RM-Praktiken fördern und sicherstellen, dass regelmässig 
mindestens einmal jährlich Zeit für die Vernichtung von nicht benötigten Records eingeplant 
wird. 
 

7.3. Records Management Coordinators 
Records Management Coordinators (RMC) haben leitende oder betriebliche Verantwortung, 
um die Einhaltung dieser globalen Direktive sicherzustellen. Sie bilden das Bindeglied 
zwischen den Standorten bzw. Funktionseinheiten und dem COREMAP-Team. Sie sind 
zudem für Schulungen vor Ort verantwortlich und beraten auf lokaler Ebene zu Best-
Practices. Sie schaffen Steuermechanismen, um Official Records zu bestimmen, zu 
lokalisieren und zu verwalten und stellen sicher, dass vor Ort lokale Inventare und 
Aufbewahrungspläne existieren. Zu den spezifischen Aufgaben der RMC zählen: 
 

· Erarbeiten und Verwalten von RM-Richtlinien und -Verfahren auf 
lokaler/Funktionsebene 

· Erarbeiten und Verwalten lokaler Inventare und Aufbewahrungsplänen 
· Überwachen des Record-Managements und Sicherstellen, dass alle für den 

Standort/die Funktion geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden 
· Sensibilisieren bezüglich RM und Durchführen von Aufräumtagen 

 

7.4. Linienvorgesetzte 
Es liegt in der Verantwortung der Linienvorgesetzten sicherzustellen, dass die 
Mitarbeitenden alle geltenden RM-Verfahren einhalten. Es ist Aufgabe der 
Linienvorgesetzten, sicherzustellen, dass die Verantwortlichkeit  für Official Recordsim Falle 
von Stellenänderungen oder Personalabgängen übertragen und gesichert werden. 
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7.5. Records Owner 
Für alle Official Records muss es Verantwortliche geben, die als Records Owner  bezeichnet 
werden. 
 
Der Records Owner muss: 

· sicherstellen, dass Official Records korrekt aufbewahrt und mit entsprechenden 
Metadaten versehen sind (dies sowohl während der aktiven als auch inaktiven Phase 
der Records (z. B. in einem Archiv bzw. Records Center), um die Zuverlässigkeit, 
Authentizität, Nutzbarkeit, Unversehrtheit und Vertraulichkeit der Aufzeichnungen zu 
gewährleisten 

· Steuermechanismen sicherstellen, um Records zu klassifizieren, lokalisieren und zu 
verwalten, für die er verantwortlich ist, einschliesslich der Anwendung abgestimmter 
Versionskontrollverfahren für Official Records 

· sicherstellen, dass Official Records am Ende ihrer Aufbewahrungsfrist 
ordnungsgemäss vernichtet werden 

· sicherstellen, dass Convenience Records vernichtet werden, wenn sie nicht länger 
benötigt werden 

· Zugriff auf die Records gemäss Berechtigungen gewähren und 
· die Verantwortung (Ownership) für Records angemessen übertragen. 

 
Zudem müssen Records Owner von elektronischen Records 

· sicherstellen, dass das IT-System, in dem ihre Records gespeichert sind, hinsichtlich 
Sicherheit, Sicherstellung der Unversehrtheit und Backup der Records angemessen 
ist; 

· sicherstellen, dass die Records in angemessener Form aufbewahrt werden, um die 
langfristige Nutzbarkeit der Records zu gewährleisten, und 

· sicherstellen, dass ihre Records regelmässig auf deren Nutzbarkeit hin geprüft 
werden, und nötigenfalls deren Migration planen. 
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